
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

In der dreitägigen Verbändeanhörung zum Umweltgesetzbuch (UGB) des Bundesum-

weltministeriums lehnten die Vertreter der Landwirtschaftskammern den 1. Teil des UGB 

(Allgemeine Vorhaben und vorhabenbezogenes Umweltrecht) ab, da Verschärfungen im 

Bezug auf bestehendes Fachrecht die Weiterentwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 

unangemessen einschränkt bzw. gefährdet. Vielmehr wurde der Gegenentwurf des 

BMELV nachdrücklich unterstützt. 

 

Größter Kritikpunkt der Kammern sind die angestrebten Regelungen im UGB zu Gewäs-

serrandstreifen. Regelungen, die über das Wasserhaushaltsgesetz und geltendes Fach-

recht hinaus gehen, sind als überzogen zu bewerten und daher abzulehnen.  

 

Auch im Bezug auf Eingriff- und Ausgleichsregelungen besteht aus Sicht der Landwirt-

schaftskammern noch dringender Nachbesserungsbedarf. Das geplante Vorkaufsrecht für 

Naturschutzflächen ist unter dem Aspekt der bisher in den Ländern bestehenden Rege-

lungen zu hinterfragen. 

 

Insgesamt sind aus Sicht der Landwirtschaftskammern noch zahlreiche Überarbeitungen 

im Gesetzespaket notwendig, um Kongruenz mit bestehendem Fachrecht herzustellen 

und dem Anspruch der Bundesregierung, das geltende Umweltrecht mit dem UGB zu 

bündeln – nicht zu verschärfen – gerecht zu werden. 
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Im Internet finden Sie uns unter www.landwirtschaftskammern.de 
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